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Puechham zu finden sein. Man kann auch den alten 
Pfleger zu Tollet in dieser Sache befragen ( FFVS ) 

 
8.11.1718 Der Gutsinspektor Schwandtner in Linz schreibt an 

Franz Ferdinand von Sprinzenstein in Tollet: 
 

Nachdem 2 Überreiter dem Tolleter Untertan Abraham 
Gättringer Gewalt angetan haben, hat er sich 
Tabaksaufschlagsverwalter als deren Vorgesetzten um 
Auskunft gewandt. Dessen Antwort schickt er ihm zu 
und erwartet weitere Anweisungen. ( FFVS ) 

 
1.6.1719 Der Sekretär Schmidt in Linz schreibt Franz Ferdinand 

von Sprinzenstein in Reichenstein: 
 

• Er berichtet über mehrere, nicht klar erkennbare 
Rechtsfälle. 
 

• Im Fall Roregg hat der Verstorbene zwar das 
Geld von Frau und Kindern zum Kauf des 
Wasenhauses verwendet, wodurch er ihr 
Schuldner wurde; deswegen hat die Frau aber 
keinen Prioritätsanspruch darauf. Falls die 
Fischerin eine gekrönte Hochzeit gehabt hat, hat 
sie außer Heiratsgut und Widerlage keine 
Ansprüche. Man kann daher dem Pfleger von 
Roregg anbieten, die Ansprüche der Fischerin mit 
50 fl abzugelten, während die restlichen 91 fl zur 
Befriedigung diesseitiger Ansprüche 
zurückbehalten werden müssen. 
 

• Der Pfleger von Tollet soll die Leiche nach 
Grieskirchen vor die Friedhofstür tragen, die 
Gebühr gemäß der Stolordnung mit einem Zettel 
auf die Totentruhe legen und den Sarg dort 
stehen lassen. Anders ist der Pfarrer nicht zur 
Raison zu bringen ( FFVS ) 
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